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Veranlasste Leistungen 

Regional begrenzte Covid-19-Ausnahmerege-
lungen: G-BA schafft Rechtssicherheit für 
Leistungserbringer 
Berlin, 17. September 2020 – Welche Ausnahmeregelungen für ärztlich 
verordnete Leistungen gelten, wenn es in einzelnen Regionen wieder zu 
steigenden Infektionszahlen durch das Coronavirus kommt und Schutz-
maßnahmen greifen, hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in 
einem Grundlagenbeschluss am Donnerstag in Berlin festgelegt. Die 
Ausnahmeregelungen orientieren sich an den befristeten COVID-19-
Sonderregelungen, die der G-BA im März 2020 mit bundesweiter Gel-
tung beschlossen hatte. Konkret geht es um die Möglichkeit für Ärztin-
nen und Ärzte, Verordnungen nach telefonischer Anamnese auszustel-
len, um die Gültigkeit, Voraussetzungen und Fristvorgaben von Verord-
nungen sowie die Art der Leistungserbringung z. B. per Videobehand-
lung. Ziel ist es, den medizinischen Leistungserbringern einen formal 
rechtssicheren Spielraum zum Schutz ihrer Patientinnen und Patienten 
vor Infektionsrisiken zu gewährleisten. 

Zudem passte der G-BA die bundesweit geltenden COVID-19-Sonderre-
gelungen in der Heilmittel-Richtlinie und der Krankentransport-Richtlinie 
erneut an. 

„Die Erfahrungen mit der Coronakrise in den letzten Monaten haben ge-
zeigt: Wir müssen schnell reagieren können, wenn es stark ansteigende 
Infektionszahlen in einer bestimmten Region gibt, um eine weitere Aus-
breitung des Virus zu verhindern. Deshalb hat der G-BA die regional be-
grenzten Ausnahmereglungen vorbereitet, um die Versorgung vor Ort 
sofort unterstützen zu können“, erklärt Dr. Monika Lelgemann, unparteii-
sches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses Veran-
lasste Leistungen. 

Regionale Ausnahmeregelungen 

Die Ausnahmeregelungen, die in den jeweiligen Richtlinien verankert 
sind, können räumlich begrenzt und zeitlich befristet durch einen geson-
derten Beschluss des G-BA kurzfristig in Kraft gesetzt werden. 

Folgende Ausnahmereglungen kann der G-BA zukünftig regional in 
Kraft setzen: 

• Videobehandlung 

Eine Behandlung kann auch als Videobehandlung stattfinden, wenn dies 
aus therapeutischer Sicht möglich ist und die Patientin oder der Patient 
damit einverstanden ist. Diese Regelung gilt für eine Vielzahl von Heil-
mitteln, die von Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten verordnet werden 
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können. Auch Soziotherapie und psychiatrische häusliche Kranken-
pflege können mit Einwilligung der Patientin oder des Patienten per Vi-
deo erbracht werden. 

• Folgeverordnungen nach telefonischer Anamnese 

Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege, Hilfsmittel und Heilmit-
tel dürfen auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Vor-
aussetzung ist, dass bereits zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine 
unmittelbare persönliche Untersuchung durch die Ärztin oder den Arzt 
erfolgt ist. Die Verordnung kann dann postalisch an die Versicherte oder 
den Versicherten übermittelt werden. Gleiches gilt für Verordnungen von 
Krankentransporten und Krankenfahrten. Sie sind ebenso aufgrund tele-
fonischer Anamnese möglich. 

• Telefonische Krankschreibung 

Versicherte können von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt nach telefonischer 
Befunderhebung für einen Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen krank-
geschrieben werden. Voraussetzung ist, dass die Versicherten an einer 
Erkrankung der oberen Atemwege ohne schwere Symptomatik leiden. 
Ärztinnen und Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Pa-
tientin oder des Patienten durch eine eingehende telefonische Befra-
gung überzeugen. Eine fortdauernde Krankschreibung nach telefoni-
scher Befunderhebung kann einmalig für einen weiteren Zeitraum von 
bis zu 7 Kalendertagen ausgestellt werden. 

• Verlängerung der Vorlagefrist für Verordnungen 

Die Frist zur Vorlage von Verordnungen bei der Krankenkasse wird für 
häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
und Soziotherapie von 3 Tage auf 10 Tage verlängert. 

• Krankentransport 

Krankentransportfahrten von COVID-19-positiven Versicherten und Per-
sonen unter behördlich angeordneter Quarantäne zu nicht aufschiebba-
ren, zwingend notwendigen ambulanten Behandlungen bedürfen nicht 
der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse. 

Bundesweite Sonderregelungen 

Folgende Sonderreglungen, die unabhängig von regionalen Covid-19-
Ausbruchsgeschehen bundesweit gelten, hat der G-BA mit gleichem Be-
schluss verlängert: 

• Heilmittel-Richtlinie und Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte: Die 
Geltungsdauer für Heilmittelverordnungen bleibt auf 28 Kalender-
tage verlängert, bis die neuen Heilmittelrichtlinien in Kraft treten. 
Hintergrund der Verlängerung ist die Verschiebung des Inkraft-
tretens der umfassend geänderten Heilmittel-Richtlinien. 
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• Krankentransport-Richtlinie: Krankentransportfahrten von CO-
VID-19-positiven Versicherten und Personen unter behördlich 
angeordneter Quarantäne zu nicht aufschiebbaren zwingend not-
wendigen ambulanten Behandlungen bedürfen weiterhin nicht 
der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse. 

Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft, spätestens zum 1. Oktober 2020. 

Hintergrund 

Mit einem Beschluss vom 28. Mai 2020 hat der G-BA seine Geschäfts-
ordnung um ein Verfahren ergänzt, mit dem er auf regional begrenzte 
Handlungsbedarfe im Pandemiegeschehen reagieren und räumlich be-
grenzte Ausnahmen von seinen Richtlinienbestimmungen beschließen 
kann. Erklärtes Ziel ist die Eindämmung und Bewältigung der Infektionen 
und/oder der Schutz der Einrichtungen der Krankenversorgung vor 
Überlastung. Die Ausnahmen sind räumlich begrenzt und zeitlich befris-
tet, ihr Inhalt und Umfang bestimmt sich nach den konkreten örtlichen 
Gegebenheiten. Einen Antrag auf Ausnahmen von Rechtsnormen auf-
grund von regionalen Beschränkungskonzepten können die betroffene 
Gebietskörperschaft des zuständigen Landes, die unparteiischen Mit-
glieder des G-BA, die Trägerorganisationen oder die anerkannten Pati-
entenorganisationen stellen. 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de 
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